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eŠŀÿřƎ 
Das Team der Marktgemeinde 

Obersiebenbrunn w¿nscht  

einen schºnen goldenen 

Herbst! 
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Ein schºner Herbst ist bereits ins Land gezogen, 

die heiÇen Sommermonate sind wie im Fluge 

vergangen. Wir hoffen, dass Sie einen  

erholsamen Sommer hatten. 

 

Erfreulicherweise kºnnen wir Ihnen mitteilen, 

dass die Umbauarbeiten der Volksschule und 

des Gemeindeamtes voll im Zeitplan liegen.  

(Eine Bilderreihe finden Sie auf Seite 8) 

 

Des Weiteren mºchten wir an dieser Stelle klar 

festhalten, dass es f¿r eine verbesserte  

Infrastruktur immer wieder zu unangenehmen  

Beeintrªchtigungen kommen kann.  

 

Jedoch liegt nicht jede Baustelle oder jedes  

Projekt im Verantwortungsbereich der  

Marktgemeinde. Oftmals haben wir keinen  

Einfluss, ernten aber ungerechtfertigter Weise 

teils untergriffige Kritik. 

 

AbschlieÇend d¿rfen wir Sie, zu unserer  

Veranstaltung ĂWinterzauber in Obersieben-

brunnñ, welche am 11.11. und 12.11.2023  

stattfindet, sehr herzlich einladen. Nªhere  

Informationen erhalten Sie in den  

kommenden Wochen.  
 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

  

  YĢƆĘŀĎƎƶƎĢ 
9ƘƂĸĢƂńŠŠĢŠ ƓŠĞ 9ƘƂĸĢƂΘ 

 

Kinderwettbewerb f¿r die Gemeindezeitung 

Hallo liebe Kinder! 

Wenn im Dezember die Winterausgabe der Gemeindezeitung erscheint, darf das schºnste selbst  

gemalte Bild auf der Titelseite nat¿rlich nicht fehlen. Deshalb zªhlen wir auf Deine Unterst¿tzung!  

Alle Kinder bis zum 10. Lebensjahr sind dazu aufgerufen, ihr ganz persºnliches Winterbild f¿r die  

Titelseite zu malen oder zu basteln.  

Bitte reiche Dein Werk bis zum 01. Dezember 2023 beim Gemeindeamt ein.   

Doch ein paar Regeln gilt es zu beachten: Die Bilder sollten unbedingt 

Hochformat sein - nur so passen sie perfekt auf die Titelseite. Bitte 

schreibe unbedingt deinen Namen auf das Bild.  

 

 

An die Stifte, fertig, los! 

Wir w¿nschen einen wunderschºnen Herbst! 
 

 

   B¿rgermeister             Vizeb¿rgermeister 
                  Walter Seehofer                  Kurt Steindl 
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Erhºhung der Abgaben 
 

Aufgrund von mehrmaligen Anraten, sowie einer ¦berpr¿fung in den Jahren 2018 und 2020 seitens 

des Landes Niederºsterreich mussten bei der letzten Sitzung des Gemeinderats die  

Kanal- und Wassergeb¿hren erhºht werden. Es handle sich um eine moderate Erhºhung, eine  

Indexanpassung war notwendig. 

 

Wasserbezugsgeb¿hr (letzte  nderung September 2017) 
 

Derzeitige Geb¿hr ú 1,60     Neue Geb¿hr ú 1,80 

 

Wasseranschlussabgabe (letzte  nderung Mªrz 1996) - ausschlieÇlich f¿r Neuï und Zubau 
 

Derzeitige Geb¿hr ú 6,54    Neue Geb¿hr ú 9,80 

 

 

 

Kanalben¿tzungsgeb¿hr (letzte  nderung Dezember 2010) 
 

Derzeitige Geb¿hr ú 2,52    Neue Geb¿hr ú 2,80 

 

Kanaleinm¿ndungsabgabe (letzte  nderung Mai 2003) - ausschlieÇlich f¿r Neuï und Zubau 

 

Mischwasser 
 

Derzeitige Geb¿hr ú 13,75    Neue Geb¿hr ú 18,81 

 

Schmutzwasser 
 

Derzeitige Geb¿hr ú11,00    Neue Geb¿hr ú 15,05 

 

Regenwasser 
 

Derzeitige Geb¿hr ú 4,12    Neue Geb¿hr ú 5,64 

 

 

Im Vergleich mit anderen Gemeinden im Bezirk sind wir bei den Wasserbezugsgeb¿hren immer noch 

einer der g¿nstigsten: 

 

Gemeinde Weikendorf   ú 2,30 pro Kubikmeter 

 

Gemeinde Prottes  ú 2,50 pro Kubikmeter 

 

Gemeinde Angern   ú 1,98 pro Kubikmeter 
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Verordnung 
 

¿ber die Geschwindigkeitsbeschrªnkung 30km/h im Ortsgebiet 
 
Der B¿rgermeister der Marktgemeinde Obersiebenbrunn verordnet am 02.10.2023 gemªÇ  
Ä 20 Abs. 2a der StraÇenverkehrsordnung (StVO) 1960 aus Gr¿nden der ºrtlichen und verkehrsmªÇigen  
Gegebenheiten, zur Erhºhung der Verkehrssicherheit, Fernhaltung von Gefahren und Belªstigungen,  
insbesondere durch Lªrm, Geruch oder Schadstoffe und zum Schutz der Bevºlkerung und der Umwelt, folgende 
VerkehrsmaÇnahme: 
 
Im gesamten Ortsgebiet von Obersiebenbrunn wird eine zulªssige Hºchstgeschwindigkeit von 30 km/h 
festgelegt. 
 
Der im Ortsgebiet befindliche Teil der LandesstraÇe L9 und L2 ist von der Festlegung ausgenommen. Des 
Weiteren sind alle gekennzeichneten Wohn- und SpielstraÇen ausgenommen. 
 
Diese VerkehrsmaÇnahme gilt ab der Kundmachung durch die entsprechenden Verkehrszeichen an den  
Ortstafeln.  
 
Diese dauernde VerkehrsmaÇnahme ist mittels der Verkehrszeichen gemªÇ Ä 52 a Z. 10 a und 10 b der StVO 
1960 (Anfang und Ende der Geschwindigkeitsbeschrªnkung ï erlaubte Hºchstgeschwindigkeit 30 km/h) an den 
Hinweiszeichen ĂOrtstafelñ (Ä 53 Z. 17 a) und ĂOrtsendeñ (Ä 53 Z. 17 b) einschlieÇlich der Zusatztafel (Ä 51 Abs. 1) 
mit der Aufschrift Ăausgenommen L9 und L2ñ kundzumachen. 
 
Diese Verordnung tritt gemªÇ Ä 44 Abs. 4 der StVO 1960 mit Aufstellung der angef¿hrten Verkehrszeichen in 
Kraft. 
 
 
 
 

Der B¿rgermeister 
 
 
 

Walter Seehofer 
 
 
 
 
Angeschlagen am: 02.10.2023 
Abgenommen am: 17.10.2023 

 

 

MARKTGEMEINDE  
OBERSIEBENBRUNN 
Hauptplatz 11 
2283 Obersiebenbrunn 

 
Tel. 02286/2218 
Fax 02286/2218 ï 18 
 
E-Mail: gemeinde@obersiebenbrunn.at 
Web: www.obersiebenbrunn.at 
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Ortspolizeiliche Verordnung 
 
 

¿ber die Vermeidung von Lªrm und sonstigen Belªstigungen 
 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Obersiebenbrunn hat auf Grund des Ä33 N¥ Gemeindeordnung 1973  
unbeschadet bestehender Gesetze und Verordnungen des Bundes und des Landes Niederºsterreich in seiner  
Sitzung am 13.09.2023 unter Punkt 6 nachstehende ortspolizeiliche Verordnung beschlossen: 
 
 

Ä 1 
Ziele, Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen 

 
1. Ziel dieser Verordnung ist die Einschrªnkung und Vermeidung von Lªrmerzeugung und sonstigen Belªsti-

gungen. 
 

2. Diese Verordnung gilt f¿r das gesamte Gemeindegebiet. 
 
3. Im Sinne dieser Verordnung gilt als 

a.  Mittagspause (nur Samstag): Die Zeit von 12 Uhr bis 14 Uhr 

b.  Nachtzeit: Die Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr. 

c.  lªrmverursachende Bautªtigkeit: Der Betrieb von Baumaschinen und der Einsatz von Baugerªten, die      

geeignet sind im rªumlichen Umfeld der Baustelle unzumutbaren Lªrm zu verursachen. 

d.  Maschinen: Maschinen, die der Begriffsbestimmung des Ä 2 Abs. 1 und Abs. 2 der Maschinen-

Sicherheitsverordnung 2010 entsprechen. 

 
 

Ä 2 
Verbote 

 
1. Handlungen und Unterlassungen sind 
 

a.  von Montag ï Freitag in der Mittagspause, sowie in der Nachtzeit. 

b.  an Samstagen vor 7 Uhr, in der Mittagspause, sowie ab 17 Uhr und  

c.  an Sonn- und Feiertagen ganztags, 

 
die geeignet sind Menschen durch Lªrm, Elektrorasenmªher, Staub, Geruch, Abgase, Ersch¿tterungen, 
Belendung oder Spiegelung ºrtlich unzumutbar zu belªstigen, sind verboten. 
 

2.       Ob Belªstigungen ºrtlich zumutbar sind, ist nach der Flªchenwidmung im Sinne des N¥  
Raumordnungsgesetzes und der sich daraus ergebenden zulªssigen Auswirkungen auf einen gesunden, 
normal empfindenden Menschen zu beurteilen. 

MARKTGEMEINDE  
OBERSIEBENBRUNN 
Hauptplatz 11 
2283 Obersiebenbrunn 

 
Tel. 02286/2218 
Fax 02286/2218 ï 18 
 
E-Mail: gemeinde@obersiebenbrunn.at 
Web: www.obersiebenbrunn.at 
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3.          Als ºrtlich unzumutbar gelten jedenfalls und sind in der unter Abs. 1 genannten Zeit verboten. 
 

a.Der Betrieb von treibstoffbetriebenen Maschinen zur Gartenpflege (z.B.: Benzinrasenmªher,  

Motorsense u.ª.), 

b.Der Betrieb von Sªge-, Schleif- und Arbeitsmaschinen im Freien, 

c.Lªrmverursachende Bautªtigkeit (z.B.: Hªmmern am Dach, Betrieb einer Estrichpumpe. 

 
Ä 3 

Ausnahmen 
 

1. Die Bestimmungen nach Ä 2 gelten nicht f¿r land- und forstwirtschaftliche Arbeiten, sowie f¿r Tªtigkeiten 
in gewerberechtlichen Anlagen und Betrieben, auf welche die f¿r diese Tªtigkeiten geltenden Bundes- 
und Landegesetze Anwendung finden. 
 

2. Der B¿rgermeister kann im Einzelfall auf Antrag f¿r lªrmverursachende Bautªtigkeiten im Sinne des Ä 2 
Abs. 3 Z. 3 eine Ausnahme vom Verbot nach Ä 2 Abs. 1 erteilen, wenn die Tªtigkeit im ºffentlichen Inte-
resse gelegen ist oder ein erhebliches privates Interesse des Antragstellers gegeben ist und keine Ge-
sundheitsgefªhrdung Dritter hiervon zu erwarten ist. 

 
Ä 4 

Strafbestimmung 
 
1. Wer ein Verbot nach Ä 2 zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungs¿bertretung gemªÇ Ä 10 Abs. 2 Ver-

waltungsstrafgesetz 1991 und wird mit einer Geldstrafe bis zu ú 218,00 bestraft. 
 

2. Die Bestrafung wegen einer ¦bertretung nach Ä 2 obliegt dem B¿rgermeister als Strafbehºrde erster In-
stanz. 

 
 
Ä 5 

Inkrafttreten 
 
1. Diese Verordnung tritt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft. 

 
 

Der B¿rgermeister 
 
 
 
 

Walter Seehofer 
 
 
Angeschlagen am: 02.10.2023 
Abgenommen am: 17.10.2023 
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Verabschiedung der 4. Klasse 
 

Viel Freude und auch ein bisschen Wehmut gab es am  

letzten Schultag in der Volksschule Obersiebenbrunn.  

Nach der Zeugnisverteilung verabschiedete sich B¿rgermeister Walter Seehofer von allen Sch¿lerinnen 

und Sch¿lern mit einem tollen Abschlussgeschenk. 
 

Wir w¿nschen Euch viel Gl¿ck und Erfolg f¿r Euren weiteren Weg! 

 

Willkommen in der 1. Klasse 
 

Wieder startete ein neues Schuljahr! Besonders aufregend 

war dieser Tag nat¿rlich f¿r unsere 20 ĂTaferlklasslerñ der 

Volksschule Obersiebenbrunn. Selbstverstªndlich lieÇ es sich 

B¿rgermeister Walter Seehofer nicht entgehen die Kinder der 

1. Klasse persºnlich zu begr¿Çen. Um ihnen den Schulstart 

ein wenig zu vers¿Çen ¿berreichte er jedem Kind eine  

Schult¿te und ein Turnsackerl. 
 

 

Obersiebenbrunner Oktoberfest 
 

Unser 11. Oktoberfest ist in wenigen Tagen. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.  

Gerne kºnnen Sie unter ( 02286/2218 einen Tisch reservieren. 

 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
 

Niederºsterreichische Landesmeisterin  
im Reitsport 
 

Viktoria Matthiasson-Stowasser und Nina Rogl konnten den 
N¥ Landesmeistertitel im Reitsport der Islandpferde in den 
Disziplinen Speedpass und Passpr¿fung nach  
Obersiebenbrunn holen.  
 

 Wir gratulieren zu dieser auÇergewºhnlichen Leistung  
     ganz herzlich! 

Gemeindeinseln 
 

Herzlichen Dank an die Familie Grillowitzer, die auch die 
Flªche vor und rund um das eigene Grundst¿ck pflegt und 
so einen wertvollen Beitrag f¿r ein gepflegtes Ortsbild  
leisten. Arbeiten f¿r die Allgemeinheit sind in unserer  
heutigen Zeit leider alles andere als selbstverstªndlich  
geworden, deshalb freut es uns umso mehr!  

!ƓƆ ĞĢƂ YĢşĢńŠĞĢƆƎƓėĢ 
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9ƘƂĸĢƂńŠķŦƂşÿƎńŦŠĢŠ 

Gelbe Sªcke am Sperrm¿llplatz 
 

Die Ausgabe der gelben Sªcke erfolgt ab Oktober 2023 ausschlieÇlich 
am Sperrm¿llplatz! 

 

 

Erinnerung Wasserablesung 
 

Die Marktgemeinde Obersiebenbrunn erinnert Sie hºflichst, um die Bekanntgabe des  
Wasserzªhlerstandes Ihres Objektes. Wie im Vorjahr besteht auch heuer wieder die Mºglichkeit, den 
Zªhlerstand Ihres Wasserzªhlers ganz bequem ¿ber die Homepage der Marktgemeinde  
Obersiebenbrunn bekannt zu geben.  

!ƴƳŜǊƪǳƴƎΥ .ŜǘǊƛƍ ŀǳǎǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ ƴƻŎƘ ƴƛŎƘǘ ŀōƎŜƭŜǎŜƴŜ IŀǳǎƘŀƭǘŜΦ  

 

R¿ckschnitt von Bªumen und Strªucher 

 

Wir ersuchen auch dieses Jahr alle Grundbesitzerinnen und Grundbesitzer,  
¿berhªngende bzw. herabhªngende  ste von Bªumen und Strªuchern winterfit 
zu machen. 
 

Sie stellen vor allem in der kalten Jahreszeit eine Gefahr f¿r die  
StraÇensicherheit dar, da sie oftmals Schneeï bzw. Eisbehangen in den  
StraÇenbereich ragen. 
 

Danke an dieser Stelle f¿r die Unterst¿tzung bei der Vorbereitung der WinterdienstmaÇnahmen.  

 

Verstopfung durch Feuchtt¿cher meiden 

 

Ob aus Unkenntnis oder Gedankenlosigkeit - eines steht fest: Falsche Entsorgungen auf dem stillen 
¥rtchen sorgen immer mehr f¿r Probleme. Vor allem Feuchtï und Reinigungst¿cher, aber auch  
Hygieneartikel verursachen Verstopfungen von Pumpen und Abwasserrohren.  
 

Das Problem: Baby-Feuchtt¿cher enthalten oft synthetische Fasern und 
lºsen sich nicht auf. Die Folge kºnnen kostspielige Wartungen sein. 

  
Daher der dringende Appell: ĂEntsorgen Sie Feuchtt¿cher,  
Baby-Pfleget¿cher, Einweg-Putzt¿cher und Hygieneartikel nicht ¿ber die 
Toilette, sondern mit dem Restm¿llñ.  
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Das NEUE N¥ Hundehaltegesetz 
 

Sehr geehrte/r HundehalterIn, 
 

am  01.06.2023 trat die  nderung des  

N¥ Hundehaltegesetzes, sowie die neue 

N¥ Hundehalte-Sachkundeverordnung 2023  

in Kraft. 

 

Deshalb mºchten wir Sie nochmals erinnern: 

 

F¿r Sie, als HalterIn eines bereits vor dem 01.06.2023 angemeldeten Hundes, ist ein Nachweis einer 

Haftpflichtversicherung f¿r jeden gehaltenen Hund ehest nachzureichen (ú 725.000,00 pro Hund). 

 

Weiters ersuchen wir Sie, Ihre Hunde bei der Heimtierdatenbank wie z.B. Animaldata oder Petcard 

registrieren zu lassen (das wªre eine Einmalzahlung von ca. ú 25,00). Somit wird sichergestellt, dass 

Sie kontaktiert werden kºnnen, wenn Ihr Hund entlaufen oder entwendet wurde.  

 

 

 

Hundeabmeldung zum Jahresende 
 

Bitte denken Sie daran, wenn Sie dieses Jahr Ihren geliebten Vierbeiner ¿ber die Regenbogenbr¿cke 

gehen lassen mussten, ihn am Gemeindeamt abzumelden. 
 

 

Das Abmeldeformular finden Sie auf unserer Homepage (www.obersiebenbrunn.at).  
 

 

F¿r weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch  

unter ( 02286/2218 zur Verf¿gung. 
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Aktivitªten aus unserer Volksschule 

 

Experimente und Versuche im vergangenen Schuljahr 

 

Im vergangenen Schuljahr f¿hrten die Sch¿lerinnen und Sch¿ler der 
zweiten, sowie vierten Klasse mit ihren Klassenlehrerinnen im Fach  
Sachunterricht verschiedene Experimente und Versuche durch. 

AuÇerdem verbrachten die Kinder einen lehrreichen und  
interessanten Vormittag auf den Feldern der Familie Ripfl/Kaiser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reviertag 

 

Begeistert waren unsere Viertklªssler auch vom Reviertag, 

bei dem ihnen viel Wissen vermittelt wurde.  

 

 

Lehrausgang der 3. und 4. Klasse nach Carnuntum 

 

Ein besonderes Erlebnis am Ende des Schuljahres war der  

Lehrausgang der 3. und 4. Klasse nach Carnuntum, bei dem die 

Kinder in die faszinierende Welt der antiken Rºmerstadt  

eintauchen konnten. 

 

 

Fahrradpr¿fung 

 

Nach ausgiebiger Vorbereitung absolvierten die Sch¿lerinnen 

und Sch¿ler der 4. Klasse erfolgreich die Fahrradpr¿fung. 

Herzlichen Gl¿ckwunsch! 

 

 

~ĢƨƆ ÿƓƆ ĞĢŠ  
YĢşĢńŠĞĢĢńŠƂńĘŀƎƓŠĸĢŠ 



Marktgemeinde Obersiebenbrunn    13  

 

 Waldtag unserer Vorschulkinder 

Spannend und interessant erlebten die Kinder 
den Wald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verabschiedung der Vorschulkinder 

Mit einer gemeinsamen Jause und einem  
Trommelkonzert verabschiedeten sich unsere 
Vorschulkinder. 

Aktivitªten aus unserem Kindergarten 

 

Radworkshop 

 

In spielerischer Form wurde mit dem Fahrrad Motorik, Geschicklichkeit, Anfahren und Bremsen  
geschult. 
 

Die Kinder hatten viel SpaÇ! 


